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Hinweise zu Widerspruchsrechten nach dem 

Bundesmeldegesetz 

 

Die nachstehend aufgeführten 

Datenübermittlungen unterbleiben, wenn die 

Betroffenen Ihnen widersprochen haben:  

 

1. Übermittlung von Daten an eine öffentlich-

rechtliche Religionsgesellschaft durch den 

Familienangehörigen eines Mitglieds 

dieser Religionsgesellschaft 

 

Sie haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das 

Recht, der Datenübermittlung nach § 42 Absatz 2 

BMG widersprechen zu können. 

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht 

derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaft angehören, darf die 

Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen 

Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Geburtsdatum und Geburtsort, 

3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaft, 

5. derzeitige Anschriften, 

6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 

7. Sterbedatum. 

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 

verhindert nicht die Übermittlung von Daten für 

Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige 

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese 

Zweckbindung wird dem Empfänger bei der 

Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der 

Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 

Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem 

Widerruf. 

 

2. Übermittlung von Daten aus Anlass von 

Alters- oder Ehejubiläen an 

Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

 

Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der 

Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu 

widersprechen. Verlangen Mandatsträger, Presse 

oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über 

Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die 

Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft 

erteilen über 

1. Familienname, 

2. Vornamen, 

3. Doktorgrad, 

4. Anschrift sowie 

5. Datum und Art des Jubiläums. 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte 

weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 

jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. 

und jedes folgende Ehejubiläum. 

 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 

übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 

Meldebehörden, bei denen die betroffene Person 

gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem 

Widerruf. 

 

3. Übermittlung von Daten an Parteien, 

Wählergruppen u. a. bei Wahlen und 

Abstimmungen 

 

Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der 

Datenübermittlung nach § 50 Absatz 1 BMG an 

Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 

und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 

Ebene zu widersprechen. 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG 

Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 

und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 

Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 

vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 

Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG 

bezeichneten Daten von Gruppen von 

Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren 

Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. 

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen 

dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder 

Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese 

nur für die Werbung bei einer Wahl oder 

Abstimmung verwenden und hat sie spätestens 

einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu 

löschen oder zu vernichten. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 

übermittelt. Der Widerspruch ist bei der 

Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 

Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem 

Widerruf. 

 

4. Übermittlung von Daten an 

Adressbuchverlage 

 

Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der 

Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an 

Adressbuchverlage widersprechen zu können. 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG 

Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 

über 

1. Familienname, 

2. Vornamen, 

3. Doktorgrad und 

4. derzeitige Anschriften. 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die 

Herausgabe von Adressbüchern 

(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 

werden. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 

übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen  
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Meldebehörden, bei denen die betroffene Person 

gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem 

Widerruf. 

 

5. Übermittlung von Daten an das Bundesamt 

für das Personalmanagement der 

Bundeswehr 

 

Sie haben gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG das 

Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 

des Soldatengesetzes (SG) widersprechen zu 

können. Dies gilt nur für Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. 

Nach § 58b SG können sich Frauen und Männer, die 

Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 

verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, 

sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der 

Übersendung von Informationsmaterial übermitteln 

die Meldebehörden dem Bundesamt für das 

Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 

58c Absatz 1 SG jährlich bis zum 31. März folgende 

Daten zu Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig 

werden: 

1. Familienname 

2. Vornamen 

3. gegenwärtige Anschrift. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 

übermittelt. Der Widerspruch ist bei der 

Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 

Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem 

Widerruf. 

 

Falls Sie keine Weitergabe Ihrer Daten 

möchten, bitte ich, dies bei der Gemeinde Perl, 

Einwohnermeldeamt, Trierer Str. 28, 

persönlich oder schriftlich mit nachstehendem 

Antrag bis spätestens 15.11.2025 mitzuteilen, 

damit ein Vermerk bei Ihren persönlichen 

Meldedaten angebracht wird. 

Bereits eingerichtete Übermittlungssperren 

bleiben bis zum Widerruf bestehen. 

 

Perl, den 09.10.2025 

Der Bürgermeister 

der Gemeinde Perl 

Uhlenbruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Südlich 

der Bahnhofstraße“ in der Gemeinde Perl, 

Ortsteil Perl 

 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 18.09.2025 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Südlich 

der Bahnhofstraße” gem. § 10 Abs. 1 BauGB als 

Satzung beschlossen.  

 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 

Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich 

bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 

der Bebauungsplan in Kraft.  

 

Hein

Der Ortsvorsteher

Perl, den 7. Oktober 2025

6.1. Ankauf von Grundstücken

 Grundstücksangelegenheiten6.

bis 01.11.2025

Herstellung von 20 offenen Stellplätzen in Perl; Frist 
Wohngebäuden  mit jeweils  5  Wohneinheiten sowie 
bauplanungsrechtlichen  Zulässigkeit  von  2 
5.2. Bauanfrage  zur  Klärung  der 

5.1. Erweiterung einer Pkw-Garage in Perl

. Bauanträge/Bauanfragen5

Nichtöffentlicher Teil:

Sehndorf

4.1. Flurbereinigungsverfahren  Perl-Oberperl-

Informationen und Verschiedenes4.

Martinsumzug am 07.11.20253.

Parksituation in der Ortsmitte2.

Rückblick1.

Öffentlicher Teil:

Tagesordnung

66706 Perl

Feuerwehrgerätehaus  Perl,  Zum  Kreckelberg  1, 
Raum, Ort:

Dienstag, 14.10.2025, 18:30 Uhr

Sitzungstermin:

  des Ortsrates Perl

öffentlichen/ nichtöffentlichen Sitzung11. 
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Jedermann kann den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan „Südlich der Bahnhofstraße”, 

bestehend aus Plan und Begründung, im Rathaus 

der Gemeinde, Trierer Straße 28, 66706 Perl, 

Zimmer Nr. 2.05, während der allgemeinen 

Dienststunden einsehen und über dessen Inhalt 

Auskunft verlangen.  

 

Hinweise gem. §§ 214, 215 BauGB  

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 

der Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 

sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB wird 

hingewiesen.  

 

Unbeachtlich werden demnach:  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 

gegenüber der Kommune unter Darlegung des die 

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 

gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 

Hinweise gem. § 44 BauGB  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach 

erlöschen Entschädigungsansprüche für die in §§ 39 

bis 42 BauGB bezeichneten eingetretenen 

Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 

Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 

des Anspruchs herbeigeführt wird.  

 

Hinweise gem. § 12 Abs. 6 KSVG  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften des 

Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) oder 

aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 

gelten ein Jahr nach der öffentlichen 

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 

gekommen. Dies gilt nicht, wenn  

1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die 

öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden sind,  

2. vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des 

§ 12 Abs. 6 KSVG) der Bürgermeister dem Beschluss 

widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 

oder Formmangel gegenüber der Kommune unter  

 

 

Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, 

schriftlich gerügt worden ist.  

 
Lageplan, genordet, ohne Maßstab 

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Südlich 

der Bahnhofstraße“ in der Gemeinde Perl, Ortsteil Perl 

 
 

Perl, den 09.10.2025  

Der Bürgermeister  

gez. Uhlenbruch        (Siegel) 

Uhlenbruch   

 

 

 

Bebauungsplan „Auf Sierckergewännchen – 3. 

Änderung“ in der Gemeinde Perl, Ortsteil Perl 

 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 18.09.2025 

den Bebauungsplan „Auf Sierckergewännchen – 3. 

Änderung” gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 

beschlossen.  

 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 

Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich 

bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 

der Bebauungsplan in Kraft.  

 

Jedermann kann den Bebauungsplan „Auf 

Sierckergewännchen – 3. Änderung ”, bestehend 

aus Plan und Begründung, im Rathaus der 

Gemeinde, Trierer Straße 28, 66706 Perl, Zimmer 

Nr. 2.05, während der allgemeinen Dienststunden 

einsehen und über dessen Inhalt Auskunft 

verlangen.  

 

Hinweise gem. §§ 214, 215 BauGB  

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 

der Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung  
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sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB wird 

hingewiesen.  

 

Unbeachtlich werden demnach:  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 

gegenüber der Kommune unter Darlegung des die 

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 

gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 

Hinweise gem. § 44 BauGB  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach 

erlöschen Entschädigungsansprüche für die in §§ 39 

bis 42 BauGB bezeichneten eingetretenen 

Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 

Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 

des Anspruchs herbeigeführt wird.  

 

Hinweise gem. § 12 Abs. 6 KSVG  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften des 

Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) oder 

aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 

gelten ein Jahr nach der öffentlichen 

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 

gekommen. Dies gilt nicht, wenn  

1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die 

öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden sind,  

2. vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des 

§ 12 Abs. 6 KSVG) der Bürgermeister dem Beschluss 

widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- 

oder Formmangel gegenüber der Kommune unter 

Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, 

schriftlich gerügt worden ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lageplan, genordet, ohne Maßstab 

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Auf Sierckergewännchen – 3. 

Änderung“ in der Gemeinde Perl, Ortsteil Perl 

 

 
 

Perl, den 09.10.2025  

Der Bürgermeister   

gez. Uhlenbruch       (Siegel) 

Uhlenbruch  

 

 

 

 

 

 


